
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet am 
 

Mittwoch, 27.01.2021, 19:00 Uhr 
 
in der Turn- und Festhalle, Herrenwiesenweg 21, 71701 Schwieberdingen statt. 
 

T A G E S O R D N U N G 
 

 1. Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2021 
einschließlich des Finanzplans und des Investitionsprogramms 2020 bis 2024 
 

 2. Festsetzung des Wirtschaftsplans 2021 für das Wasserwerk Schwieberdingen 
 

 3. Änderung der Hauptsatzung zu Videositzungen des Gemeinderats nach § 37a 
GemO und Anpassung der Zuständigkeit für Miet-, Pacht- und Leasingverträge 
 

 4. Entsendung eines Mitgliedes des Gemeinderats (nicht stimmberechtigter Gast) in 
den Zweckverband "Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg" 
 

 5. Anfragen 
 

 6. Bekanntgaben und Beantwortung von Anfragen 
 

 
 
 
 
Erläuterung zur Tagesordnung: 
 

Zu 1: Die Beschlussfassung des Haushaltes 2021 erfolgt aufgrund der Corona-Pandemie in 
einer absoluten Sondersituation. Neben den gesundheitlichen und gesellschaftlichen 
Auswirkungen ergeben sich auch gravierende Auswirkungen auf die Haushalts- und 
Finanzplanung. Nachdem schon der letztjährige Haushalt und die darin für die Zukunft 
getroffenen Prognosen negativ waren, hat der Gemeinderat für Schwieberdingen schon 
vor der Corona-Pandemie eine Haushaltsstrukturkommission beschlossen. Durch die 
nachfolgende Entwicklung hat die Haushaltskonsolidierung dann eine völlig neue Qualität 
erhalten. Neben der Erhöhung der Grundsteuer B und der Vergnügungssteuer war es der 
Verwaltung und dem Gemeinderat insbesondere wichtig, gerade auch mit Blick auf die 
Leistungsfähigkeit der Bürgerinnen und Bürger, der Situation besonnen und mit 
zielgerichteten Maßnahmen zu begegnen. Deshalb wurde schon für das Jahr 2020 keine 
pauschale Haushaltssperre erlassen, da beispielsweise das Ehrenamt mit den örtlichen 
Vereinen und die Betreuung der Kinder, die auch vom Land als systemrelevant eingestuft 
wurde, von Einschränkungen ausgenommen werden sollten. 
 



   

Der Entwurf der Haushaltssatzung samt Haushaltsplan 2021 einschließlich des 
Finanzplans und des Investitionsprogramms 2020 bis 2024 für die Gemeinde 
Schwieberdingen wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 16. Dezember 2020 
eingebracht. Die Vorberatung erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 13. Januar 2021. 
Aus dieser Vorberatung ergaben sich keine Änderungen gegenüber dem Entwurf. 
 
In der Sitzung des Gemeinderates werden entsprechend der Handhabung aus den 
Vorjahren die Fraktionen vor der endgültigen Verabschiedung der Haushaltssatzung und 
des Haushaltsplans 2021 einschließlich des Finanzplans und des Investitionsprogramms 
2020 bis 2024 in der Reihenfolge ihrer Fraktionsstärke ihre Stellungnahme zu dem 
Planwerk abgeben. 
 

Zu 2: Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 für das Wasserwerk Schwieberdingen 
einschließlich des Finanzplans und des Investitionsprogramms 2020 bis 2024 wurde in 
der Sitzung des Gemeinderates am 16. Dezember 2020 eingebracht. Die Vorberatung 
erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 13. Januar 2021. Aus dieser Vorberatung ergaben 
sich keine Änderungen gegenüber dem Entwurf. 
 

Zu 3: Mit einer Änderung der Gemeindeordnung im Mai 2020 wurde § 37a GemO eingefügt, um 
den kommunalen Gremien unter bestimmten Voraussetzungen Sitzungen ohne 
persönliche Anwesenheit im Sitzungsraum zu ermöglichen. Der Gemeindetag hat in der 
BM/OB-Info vom 7. Mai 2020 und 22. Mai 2020 dazu grundsätzlich informiert. Aufgrund 
bestehender gesetzlicher Verweisungen finden die Vorschriften des § 37a GemO auch 
für Sitzungen der beschließenden und beratenden Ausschüssen Anwendung. 
 
Die dauerhafte Zulassung des Verfahrens nach § 37a GemO erfordert grundsätzlich eine 
Regelung in der Hauptsatzung der Kommune. Für eine Übergangszeit vom Inkrafttreten 
der Neuregelung am 13. Mai 2020 bis 31. Dez. 2020 war/ist keine Hauptsatzungsregelung 
erforderlich (§ 37a Abs. 3 GemO). Dies ändert sich jedoch mit Beginn des nächsten 
Jahres. Videositzungen, die ab 1.1.2021 durchgeführt werden sollen, müssen durch eine 
entsprechende Hauptsatzungsregelung abgesichert sein. Andernfalls wäre das Format 
dann nicht (mehr) möglich. 
 
Somit obliegt dem Gemeinderat die grundsätzliche Frage, ob das Format Videositzung 
künftig überhaupt zum Einsatz kommt; die jeweilige Entscheidung, ob eine Sitzung im 
Einzelfall in Form einer Videositzung stattfindet bzw. die Voraussetzungen des § 37a 
GemO gegeben sind, trifft der Bürgermeister im Rahmen seiner Einberufungskompetenz. 
 

Zu 4: In der Verbandssatzung für den Zweckverband „Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg“ 
steht im § 7 Abs. 3 geschrieben, dass die beteiligten Städte und Gemeinden einen 
Vertreter als Gast an der Verbandsversammlung mit Frage- und Rederecht entsenden 
dürfen. Stimmrechte stehen diesen Vertretern nicht zu. Für die Gemeinde 
Schwieberdingen wird Gemeinderat Morschhäuser entsendet. 
 

 
  



   

Hinweise bezüglich des geänderten Sitzungsablaufs: 

1. Bitte beachten Sie den geänderten Tagungsort für die Gemeinderatssitzung. 
2. Die Sitzung ist öffentlich. 
3. Möglichkeiten zur Handdesinfektion sind am Tagungsort vorhanden. 
4. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Ludwigsburg gilt bei Sitzungen bis auf Weiteres 

eine Maskenpflicht für alle Sitzungsteilnehmer auch während der Sitzung. 
5. Der Tagesordnungspunkt Bürgerfragestunde ist derzeit ausgesetzt. In dringenden Fällen 

bitten wir, telefonisch oder via E-Mail auf die Verwaltung zuzukommen. 
6. Die Bevölkerung wird gebeten zu prüfen, ob eine persönliche Teilnahme an der Sitzung in 

der derzeitigen Situation notwendig ist. Bei einer Teilnahme an der Sitzung wird darum 
gebeten, nur in den für die Bevölkerung vorgesehenen Bereich Platz zu nehmen und 
Abstand zu halten. Bitte beachten Sie die aufgebaute Bestuhlung, die nicht verändert 
werden darf. 

7. Bei vorhandenen Symptomen erfolgt die Bitte, nicht an der Sitzung teilzunehmen.  
8. Die Verhandlungsergebnisse des Gemeinderates werden im Amtsblatt wie gewohnt 

veröffentlicht. 

 
 
 
Nico Lauxmann 
Bürgermeister 
 


